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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 29. Oktober 2002

(mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Fischereierzeugnissen aus Grönland)

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4091)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/856/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/493/EWG des Rates vom 22. Juli
1991 zur Festlegung von Hygienevorschriften für die Erzeu-
gung und die Vermarktung von Fischereierzeugnissen (1), zu-
letzt geändert durch die Richtlinie 97/79/EG (2), insbesondere
auf Artikel 11 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Namen der Kommission ist ein Kontrollbesuch in
Grönland durchgeführt worden, um die Bedingungen zu
überprüfen, unter denen Fischereierzeugnisse erzeugt,
gelagert und in die Gemeinschaft versandt werden.

(2) Die grönländischen Rechtsvorschriften im Bereich der
Gesundheitsüberwachung und -kontrolle von Fi-
schereierzeugnissen können als denjenigen der Richtlinie
91/493/EWG gleichwertig betrachtet werden.

(3) Die „Danish Veterinary and Food Administration
(DVFA)“ ist über ihre regionale Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsbehörde in Grönland, die „Fødeva-
reregion Nordjylland“, in der Lage, die ordnungsgemäße
Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften wirksam
zu überprüfen.

(4) Es sind die ausführlichen Bestimmungen für die Genus-
stauglichkeitsbescheinigung festzulegen, die die Einfuh-
ren von Fischereierzeugnissen aus Grönland in die
Gemeinschaft gemäß der Richtlinie 91/493/EWG beglei-
ten muss. Mit diesen Bestimmungen müssen insbeson-
dere auch ein Bescheinigungsmuster, die Min-
destanforderungen hinsichtlich der Sprache oder Spra-
chen, in der bzw. denen die Bescheinigung ausgestellt
werden muss, und die Amtsbezeichnung der zur Unter-
zeichnung bevollmächtigten Person festgelegt werden.

(1) ABl. L 268 vom 24.9.1991, S. 15.
(2) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 31.

(5) Auf der Markierung, die auf Packstücken mit Fischereier-
zeugnissen, ausgenommen bestimmte Gefriererzeugnis-
se, angebracht werden muss, sind der Name des Drittlan-
des und die Zulassungs-/Registrierungsnummer des Ur-
sprungsbetriebs, -fabrikschiffs, -kühlhauses oder -gefrier-
schiffs anzugeben.

(6) Es ist auch ein Verzeichnis der zugelassenen Betriebe,
Fabrikschiffe und Kühlhäuser und ein Verzeichnis der
Gefrierschiffe zu erstellen, deren Ausrüstung den Anfor-
derungen der Richtlinie 92/48/EWG des Rates vom
16. Juni 1992 zur Festlegung eines Mindeststandards an
Hygienevorschriften für die Behandlung der Fänge an
Bord bestimmter Fischereifahrzeuge gemäß Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer i) der Richtlinie 91/493/
EWG (3) entspricht. Diese Verzeichnisse sollten sich auf
eine Mitteilung der DVFA an die Kommission stützen.
Die DVFA muss daher dafür sorgen, dass die diesbezügli-
chen Bestimmungen der Richtlinie 91/493/EWG ein-
gehalten werden.

(7) Die DVFA hat offiziell zugesichert, dass die Vorschriften
des Kapitels V des Anhangs der Richtlinie 91/493/
EWG eingehalten und den Hygieneanforderungen der
Richtlinie gleichwertige Anforderungen erfüllt werden.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus-
ses für die Lebensmittelkette und die Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die Überprüfung und Bescheinigung der Konformität von
Fischereierzeugnissen mit den Anforderungen der Richtli-

(3) ABl. L 187 vom 7.7.1992, S. 41.
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nie 91/493/EWG ist in Grönland die „Danish Veterinary and
Food Administration (DVFA)“ über ihre regionale Veterinär-
und Lebensmittelüberwachungsbehörde in Grönland, die
„Fødevareregion Nordjylland“, zuständig.

Artikel 2

(1) Fischereierzeugnisse aus Grönland müssen die Bedin-
gungen der Absätze 2, 3 und 4 erfüllen.

(2) Jeder Sendung muss das aus einem einzigen Blatt
bestehende, nummerierte, ordnungsgemäß ausgefüllte, datierte
und unterzeichnete Original einer Genusstauglichkeits-
bescheinigung nach dem Muster in Anhang I beiliegen.

(3) Die Erzeugnisse müssen aus zugelassenen Betrieben
oder Kühlhäusern bzw. von zugelassenen Fabrikschiffen oder
Gefrierschiffen stammen, die in dem Verzeichnis in Anhang II
aufgeführt sind.

(4) Jede Verpackung muss unauslöschbar die Angabe
„GRÖNLAND“ und die Zulassungs-/Registrierungsnummer
des Ursprungsbetriebs, -fabrikschiffs, -kühlhauses oder -gefrier-
schiffs tragen; davon ausgenommen sind unverpackte gefrore-
ne Fischereierzeugnisse, die für die Konservenindustrie be-
stimmt sind.

Artikel 3

(1) Die Bescheinigungen gemäß Artikel 2 Absatz 2 müssen
mindestens in einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats
ausgestellt werden, in dem die Kontrolle erfolgt.

(2) Die Bescheinigungen müssen den Namen, die Amts-
bezeichnung und die Unterschrift des Vertreters der DVFA
sowie dessen Amtssiegel in einer Farbe tragen, die sich von der
Farbe der übrigen Angaben auf der Bescheinigung absetzt.

Artikel 4

Diese Entscheidung gilt ab 20. Dezember 2002.

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 29. Oktober 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

GENUSSTAUGLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für Fischereierzeugnisse aus Grönland, die zur Ausfuhr in die Europäische Gemeinschaft bestimmt sind,
ausgenommen Muscheln, Stachelhäuter, Manteltiere und Meeresschnecken in jeder Form

Bezugsnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Versandland GRÖNLAND

Zuständige Behörde Danish Veterinary and Food Administration (DVFA)

I. Identifizierung der Fischereierzeugnisse

— Bezeichnung des Fischerei-/Aquakulturerzeugnisses (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Art (wissenschaftliche Bezeichnung): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Aufmachung des Erzeugnisses und Art der Behandlung (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Gegebenenfalls Codenummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Art der Verpackung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Zahl der Packstücke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Eigengewicht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Vorgeschriebene Lager- und Transporttemperatur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Ursprung der Erzeugnisse

Name(n) und amtliche Zulassungs-/Registrierungsnummer(n) des/der Betriebe(s), Fabrikschiffe(s), Kühlhauses/

Kühlhäuser oder Gefrierschiffe(s), die von der DVFA zur Ausfuhr in die Gemeinschaft zugelassen sind: . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Bestimmung der Erzeugnisse

Die Erzeugnisse werden versandt

von: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Versandort)

nach: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bestimmungsort und -land)

mit folgendem Transportmittel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Nichtzutreffendes streichen.
(2) Lebend, gekühlt, gefroren, gesalzen, geräuchert, konserviert usw.
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Name und Anschrift des Versenders: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name des Empfängers und Anschrift am Bestimmungsort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Bescheinigung

— Der amtliche Inspektor bescheinigt, dass die vorstehend beschriebenen Fischereierzeugnisse:

(1) gemäß den Hygienevorschriften der Richtlinie 92/48/EWG gefangen und an Bord der Fischereifahr-
zeuge behandelt worden sind;

(2) gemäß den Anforderungen der Kapitel II, III und IV des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG auf
hygienische Weise angelandet, behandelt und gegebenenfalls verpackt, zubereitet, verarbeitet,
gefroren, aufgetaut und gelagert worden sind;

(3) gemäß Kapitel V des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG einer Gesundheitskontrolle unterzogen
worden sind;

(4) gemäß den Kapiteln VI, VII und VIII des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG verpackt, identifiziert,
gelagert und transportiert worden sind;

(5) nicht von giftigen oder Biotoxine enthaltenden Arten stammen;

(6) den organoleptischen, parasitologischen, chemischen und mikrobiologischen Anforderungen ent-
sprechen, die für bestimmte Kategorien von Fischereierzeugnissen mit der Richtlinie 91/493/EWG
und den dazu erlassenen Durchführungsentscheidungen festgelegt worden sind.

— Der amtliche Inspektor erklärt, dass ihm die Vorschriften der Richtlinien 91/493/EWG und 92/48/EWG
sowie der Entscheidung 2002/856/EG bekannt sind.

Ausgefertigt in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ort) (Datum)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift des amtlichen Inspektors (3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Name in Großbuchstaben und Amtsbezeichnung)

(3) Die Farbe des Stempels und der Unterschrift muss sich von der Farbe der anderen Angaben auf der Bescheinigung absetzen.
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ANHANG II

VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN BETRIEBE UND SCHIFFE

Zulassungsnummer Name Ort Kategorie
Region

153 Steffen C (Sikuaq Trawl ApS) NUUK FV

170 Timmiarmiut (Royal Greenland Seafood NUUK FV
A/S)

219 Markus J (Qajaq Trawl A/S) NUUK FV

221 Sonia Kiil II (Rederiet Torben Kiil) NUUK FV

223 Nikoline C (Niisa Trawl ApS) NUUK FV

224 Salleq (Royal Greenland Seafood A/S) NUUK FV

234 Qavak (Disko Line & Trawl ApS) QEQERTARSUAQ FV

246 Kiliutaq (Royal Greenland Seafood A/S) NUUK FV

248 Tina Rosengren (Svend Aage Larsen) NUUK FV

251 Louise L (Lyberth Fisk A/S) MANIITSOQ FV

390 Polar Princess (Polar Princess A/S) NUUK FV

395 Tasermiut (Royal Greenland Seafood A/S) NUUK FV

397 Matarak (Amitsuarsuk ApS) SISIMIUT FV

401 Nanoq Trawl (Nanoq Trawl A/S) SISIMIUT FV

412 Asummiut (Lings Trawl ApS) SISIMIUT FV

424 H.B. Lyberth (H.B. Lyberth ApS) NUUK FV

425 Sisimiut (Royal Greenland Seafood A/S) NUUK FV

481 Upemavik Seafood A/S INNAARSUIT PP

482 Royal Greenland Seafood Greenland A/S MANIITSOQ PP

4337 Knud Egede (Knud Egede ApS) NUUK FV

4351 Arctic Star (Arctic Fish A/S) ILULISSAT FV

4355 Jacob Heilmann II (Jacob Heilmann A/S) NUUK FV
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Zulassungsnummer Name Ort Kategorie
Region

4357 Lâsa (Brdr. Olsen Sisimiut A/S) SISIMIUT FV

4377 Bjal Paamiut (Bjal Paamiut A/S) PAAMIUT FV

4406 Nataamaq (Royal Greenland Seafood NUUK FV
Trawl A/S)

4410 Nuummioq (Nuummioq Seafood A/S) NUUK FV

4415 Polar Nataamaq (Polar Seafood Trawl A/S) NUUK FV

4419 Nanortalik Seafood ApS NANORTALIK PP

4428 Ulloriaq (Ulloriaq I/S) NUUK FV

4432 Qeqertaq Fish ApS QEQERTAQ PP

4441 Ikkamiut (Ikkamiut Seafood) MANIITSOQ FV

6100 Nuka Polar (Saattuaq A/S) QEQERTARSUAQ FV

6102 Royal Arctic Line A/S NUUK PP

6104 Royal Arctic Line A/S SISIMIUT PP

6105 Royal Arctic Line A/S AASIAAT PP

6107 Royal Arctic Line A/S ILULISSAT PP

6110 Isak L (Lyberth Fisk A/S) MANIITSOQ FV

6112 Chr. Hoy (Royal Greenland Seafood A/S) NUUK FV

6114 Polar Siglir (Polar Suluppaagap A/S) NUUK FV

6115 Bjal Senior (Tunitsivit Paamiut A/S) PAAMIUT FV

6116 Ûmanak (Uummannaq Seafood A/S) UUMMANNAQ FV

6117 Nuka A/S ITILLEQ PP

6118 Upernavik Seafood A/S NUTAARMIUT PP

6119 Arctic Wolf (Arctic Fish ApS) ILULISSAT FV

6121 Nuka A/S KANGERLUK PP

6122 Nuka A/S AKUNNAAQ PP
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Zulassungsnummer Name Ort Kategorie
Region

6123 Nuka A/S KANGAATSIAQ PP

6124 Nuka A/S NIAQOMAARSUK PP

6125 Nuka A/S IKERASAARSUK PP

6126 Nuka A/S ATTU PP

6127 Nuka A/S SARFANNGUAQ PP

6128 Nuka A/S KANGAAMIUT PP

6129 Nuka A/S NAPASOQ PP

6130 Nuka A/S ATAMMIK PP

6131 Nuka A/S QEQERTARSUATSIAT PP

6132 Nuka A/S ARSUK PP

6133 Nuka A/S QASSIMIUT PP

6134 Nuka A/S QAQORTOQ PP

6135 Nuka A/S EQALUGAARSUIT PP

6137 Nuka A/S AMMASSIVIK PP

6138 Nuka A/S TASIUSAQ PP

6139 Nuka A/S NARSARMIIT PP

6140 Nuka A/S KUUMIUT PP

6142 Nuka A/S NUUK PP

6146 6146 UPERNAVIK PP

6147 Upernavik Seafood A/S AAPPILATTOQ PP

6148 Upernavik Seafood A/S TASIUSAQ PP

6149 Upernavik Seafood A/S KULLORSUAQ PP

6151 Polar Natorralik (Polar Seafood Trawl A/S) NUUK FV

6152 Polar Artivik (Polar Seafood Trawl A/S) NUUK FV

6154 Nuka A/S ALLUITSUP PAA PP
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Zulassungsnummer Name Ort Kategorie
Region

6155 Polar Saattuaq (Saattuaq A/S) QEQERTARSUAQ FV

6157 Nivi Polar (Saattuaq A/S) QEQERTARSUAQ FV

6500 Polar Amaroq (Polar Seafood Trawl A/S) NUUK FV

9113 Polar Raajat A/S — Nuuk Rejefabrik NUUK PP

60/18 Royal Greenland Seafood Greenland A/S NARSAQ PP

60/26 Royal Greenland Seafood Greenland A/S PAAMIUT PP

60/45 Royal Greenland Seafood Greenland A/S MANIITSOQ PP

60/57 Royal Greenland Seafood Greenland A/S SISIMIUT PP

60/74 Royal Greenland Seafood Greenland A/S AASIAAT PP

60/83 Royal Greenland Seafood Greenland A/S QASIGIANNGUIT PP

60/85 Royal Greenland Seafood Greenland A/S NUUK PP

60/91 Royal Greenland Seafood Greenland A/S ILULISSAT PP

60/96 Royal Greenland Seafood Greenland A/S SAQQAQ PP

60/123 Royal Greenland Seafood Greenland A/S UUMMANNAQ PP

60/126 Royal Greenland Seafood Greenland A/S IKERASAK PP

60/127 Royal Greenland Seafood Greenland A/S UKKUSISSAT PP

60/129 Royal Greenland Seafood Greenland A/S NUUGAATSIAQ PP

60/146 Royal Greenland Seafood Greenland A/S QEQERTARSUAQ PP

5400/124 Royal Greenland Seafood Greenland A/S SAATTUT PP

Zeichenerklärung:

FV Fabrikschiff (Factory vessel).

PP Verarbeitungsbetrieb (Processing plant).


